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194. VERÖFFENTLICHUNGEN IM BUNDESGESETZBLATT 

Die Bundesgesetzblätter sind über das Rechtsinformationssystem (RIS) des Bundes, 
http://ris.bka.intra.gv.at abrufbar. 
 
Teil I 
Nr. 77/2005: Bundesgesetz, mit dem das Universitätsgesetz 2002 geändert wird 
 
Teil II 
Nr. 222/2005: Verordnung der Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

über die Verleihung der Bezeichnung „Lehrgang universitären Charak-
ters“; Lehrgang „Psychotherapeutisches Propädeutikum“, Lehranstalt 
der Erzdiözese Wien für Berufstätige 

Nr. 223/2005: Verordnung der Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur, 
mit der die Verordnung über die Verleihung der Bezeichnung „Lehrgang 
universitären Charakters“ und über die Schaffung der Bezeichnung    
„Akademische Expertin für Palliative Care“ und „Akademischer Experte 
für Palliative Care“, Lehrgang „Palliative Care“, Landesverband Hospiz 
Niederösterreich, geändert wird 

Nr. 224/2005: Verordnung der Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
über die Verleihung der Bezeichnung „Lehrgang universitären Charak-
ters“ und über den akademischen Grad „Master of Science“, Lehrgang 
„Coaching“, Europäische Ausbildungsakademie, Mödling 

Nr. 225/2005: Verordnung der Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
über die Verleihung der Bezeichnung „Lehrgang universitären Charak-
ters“; Lehrgang „Ausbildung zur professionellen Tänzerin oder zum pro-
fessionellen Tänzer“, Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD) 

 
Teil III 
Nr. 129/2005: Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend Änderung der Anlage 2 

des Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum 
Liechtenstein über Gleichwertigkeiten im Bereich der Reifezeugnisse 
und des Hochschulwesens 

 
 

195. HANS SACHS INSTITUT WELS, LEHRGANG „PUBLIC MANAGEMENT“, VERORD-
NUNG ÜBER DIE VERLEIHUNG DER BEZEICHNUNG „LEHRGANG UNIVERSITÄ-
REN CHARAKTERS“, AUSSENDUNG ZUR BEGUTACHTUNG 

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur übermittelte mit Erlass 
vom 18. Juli 2005, GZ 52.305/0060-VII/6/2005, den Entwurf einer Verordnung über die 
Berechtigung zur Führung der Bezeichnung „Lehrgang universitären Charakters“ und 
über den akademischen Grad „Master of Public Administration“ für den vom Hans Sachs 
Institut Wels durchgeführten Lehrgang „Public Management“. 
Allfällige Stellungnahmen sind bis spätestens 16. September 2005 zu übermitteln. 
Der Verordnungsentwurf liegt in der Rechtsabteilung zur Einsichtnahme auf und wird 
vom Bundeskanzleramt im RIS des Bundes verfügbar gemacht unter: 
http://www.ris.bka.gv.at/begutachtung 
 
  

196. REKTOR - ERTEILUNG EINER VOLLMACHT GEMÄSS § 27 ABS. 2 UG 2002 

Der Rektor der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ermächtigt gemäß § 27 Abs. 2 i.V.m. 
§ 28 UG 2002 folgenden Universitätsangehörigen zum Abschluss von Rechtsgeschäften, 
die dem Widmungszweck des angeführten Projektes entsprechen, einschließlich dem 
Abschluss von freien Dienstverträgen und Werkverträgen, und zur Verfügung über die 
Geldmittel im Rahmen der Einnahmen aus dem jeweiligen Projekt: 

Name, Institut Projekt, Innenauftragsnummer 
Melezinek, Em. O. Univ.-Prof. DI Dr. 
DDr.h.c. Adolf, Institut für Medien-  
und Kommunikationswissenschaft 

TREM 
Innenauftragsnummer: A71118000002 
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Von dieser Vollmacht nicht umfasst sind Darlehensgeschäfte jeglicher Art. 
 
Die Vollmacht erlischt spätestens 3 Monate nach Beendigung des angeführten Projektes 
automatisch. Eine Übertragung der Vollmacht ist nicht gestattet. 
 
  Der Rektor 
  O. Univ.-Prof. Dr. Günther Hödl 
 
 

197. REKTOR – BERICHTIGUNG EINER VOLLMACHT GEMÄSS § 27 ABS. 2 UG 2002 

Im Mitteilungsblatt vom 01.06.2005, 18. Stück, Nr. 160, wurde Herrn Ao. Univ.-Prof. 
Mag. Dr. Tilmann Reuther, Institut für Slawistik, eine Vollmacht zum Abschluss von 
Rechtsgeschäften, freien Dienstverträgen und Werkverträgen, die dem Widmungszweck 
SK-05010 (Projektzahl BMBWK), Innenauftragsnummer A76875300005, entsprechen, 
erteilt. 

Der Widmungszweck und die Innenauftragsnummer werden wie folgt berichtigt: 
Sommerkolleg in Charkov 2005, Innenauftragsnummer A76875300006. 
 
  Der Rektor 
  O. Univ.-Prof. Dr. Günther Hödl 
 
 

198. BEAUFTRAGUNG GEMÄSS § 4a GESCHÄFTSORDNUNG DES STUDIENREKTORATS 

Die Studienrektorin/Der Vizestudienrektor beauftragt gemäß § 4a Abs. 1 der Geschäfts-
ordnung für das Studienrektorat, verlautbart im Mitteilungsblatt vom 23. Dezember 
2003, 10. Stück, Nr. 77.7, zuletzt geändert im Mitteilungsblatt vom 15. Dezember 
2004, 8. Stück, Nr. 59, folgende als Fachbereichsverantwortliche nominierten Personen 
für den angeführten Studienbereich mit der Bewilligung der Anträge auf Lehrveranstal-
tungstausch (§ 24 Teil B Satzung), der Anerkennung von Prüfungen (§ 78 Universitäts-
gesetz 2002) sowie mit der Anerkennung von Diplom- und Magisterarbeiten, künstleri-
schen Diplom- und Magisterarbeiten sowie Dissertationen (§ 85 Universitätsgesetz 
2002): 
 
Fakultät für interdisziplinäre Forschung und Fortbildung: 
 
Magisterstudium Sozial- und Humanökologie: 
Ao. Univ-Prof. Mag. Dr. Helmut Haberl: Prüfungsanerkennung Inland/LV-Tausch 
  Prüfungsanerkennung Ausland 
  Anerkennung gem. § 85 UG 2002 
 
Diese Beauftragung ist an die Funktion der/des Fachbereichsverantwortlichen gebunden 
und erlischt mit deren Beendigung automatisch. 
 
Die Studienrektorin Der Vizestudienrektor 
Univ.-Prof. Dr. Petra Hesse Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Inf. Dr. Harald Kosch 
 
 

199. AUSSCHREIBUNG DES VERWALTUNGSPREISES DES BUNDESKANZLERAMTES 

Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft schreibt in Zusammenarbeit 
mit dem Bundeskanzleramt und der Industriellenvereinigung OÖ einen Verwaltungspreis 
aus. Alle Bürger, Wirtschaftsunternehmen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung 
können daran teilnehmen und Projekte zur Verwaltungsvereinfachung und –einsparung 
nominieren. 

Ausschreibungsbedingungen: 

• Eingereicht werden können Themen aus dem gesamten öffentlichen Bereich, d. h. 
Bund, Länder, Gemeinden. 
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• Als Preiswerber kommen sowohl Organisationseinheiten als auch Einzelpersonen in 
Frage. 

• Projektnennungen können sowohl von Mitarbeitern der öffentlichen Verwaltung als 
auch von Unternehmen sowie von Bürgern eingereicht werden. 

• Preiskategorien sind folgende drei Themenkreise: 
- Bürgerorientierung 
- Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Österreich 
- Erhöhung der Verwaltungseffizienz 

• Die Projekte müssen aktuell, aber nicht auf das Jahr 2005 beschränkt sein. Es muss 
sich um konkrete – umgesetzte oder kurz vor der Umsetzung stehende – Projekte 
handeln. 

Einzureichen ist: 

Die konkrete Beschreibung des Projektes: Ausgangssituation – Ziele – Maßnahmenplan 
– erwartete/erzielte Resultate (z.B. Kosteneinsparungen) bzw. subjektiv erfahrener 
Nutzen. 

Einreichfrist: bis 1. November 2005 an das Bundeskanzleramt, Sektion III – Öffentlicher 
Dienst und Verwaltungsreform, Ballhausplatz 2, 1014 Wien, E-Mail: iii7@bka.gv.at. 

Preisvergabe:  

In den drei angeführten Kategorien können sowohl Einzelpersonen, aber auch ganze 
Organisationseinheiten einreichen. Pro Preiskategorie werden Prämien von 5.000 bis 
15.000 Euro vergeben. 
 
 

200. AUSSCHREIBUNGS- UND VERLEIHUNGSBEDINGUNGEN FÜR DEN HANS-
KUDLICH-PREIS 2005 DES  ÖKOSOZIALEN FORUMS 

Das Ökosoziale Forum Österreich verleiht den Hans-Kudlich-Preis an physische Perso-
nen für besondere Leistungen, die geeignet sind: 
 
• das Verständnis der Allgemeinheit für die Land- und Forstwirtschaft vertiefen; 
• die harmonische Eingliederung der Land- und Forstwirtschaft in die allgemeine wirt-

schaftliche und gesellschaftliche Entwicklung zu erleichtern; 
• die Lebens- und Arbeitsbedingungen der in der Land- und Forstwirtschaft Tätigen zu 

verbessern. 
 
Dotation: 4 Preise zu je € 2.000,--. Die mit Arbeiten aus jüngster Zeit belegten Einrei-
chungen müssen bis 30. September 2005 im Sekretariat des Ökosozialen Forums Öster-
reich, 1010 Wien, Franz-Josefs-Kai 13, eintreffen. In Kooperation geschaffene Arbeiten 
müssen als solche gekennzeichnet sein. 
 
Der vollständige Ausschreibungstext liegt in der Rechtsabteilung zur Einsichtnahme auf. 


